
 

 

 

 

INFORMATION  

vom 7. Jänner 2026 

  

Abgabenänderungsgesetz 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrter Herr Bürgermeister!  

 

Am 10. Dezember 2025 wurde im Nationalrat das Abgabenänderungsgesetz beschlossen, 

das mit BGBl. I Nr. 97/2025 am 23.12.2025 kundgemacht wurde. 

 

Das Gesetz enthält u.a. einige Änderungen im Gebührengesetz 1957, die auch für den 

Vollzug in den Gemeinden von höherer Relevanz sind. Diesbezüglich dürfen wir auf das 

beiliegende Informationsschreiben des Bundesministeriums für Finanzen hinweisen und 

dabei insbesondere auf  

Punkt 1. Gebührenbefreiung im Meldewesen 

Punkt 5. Pauschalierung für Strafregisterbescheinigungen sowie  

Punkt 8. Bestätigung über die Gebührenentrichtung für ausländische Schriften 

hinweisen.  

 

Diese Änderungen wurden mit 1.1.2026 wirksam. 

 

Wir ersuchen Dich, Deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die erfolgten Änderungen 

entsprechend zu informieren.  

  

Anlage:  

Schreiben des BMF v. 10.12.2025 

 

Mit herzlichen Grüßen! 
    

 
    

 

https://my.1tool.com/redirect/link/5423+info=1294b2382x3592
https://my.1tool.com/redirect/link/5424+info=1294b2382x3592
https://my.1tool.com/redirect/link/5424+info=1294b2382x3592
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